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liegen auf, die überwiegend eine Erleichterung der aus der Sicht der Bauern angewach-
senen Abgabenlast zum Ziel haben: Neuordnung des kirchlichen Zehnten und der
bäuerlichen Leiherechte, Ermäßigung der Dienste und Abgaben, Abschaffung der
im Erbfall zu erbringenden Leistungen, Herausgabe eingezogener Grundstücke der
Allmende, Wiederzulassung zu Jagd, Fischerei und Holzeinschlag. Auf eine grund-
sätzlichere Reform der ständischen Ordnung zielte die Forderung auf Aufhebung
der Leibeigenschaft, da Christus ja alle erlöst habe, den Hirten gleich als wol als den
Höchsten – ein schon dem Sachsenspiegel bekannter Gedanke; auch die freie Wahl
des Pfarrers und die gleichmäßige Handhabung der Strafgewalt spiegeln politische
Vorstellungen wider, die über die bloße Wiederherstellung früherer, verloren geglaub-
ter Rechtspositionen hinausgehen. Die Wissenschaft hat nicht ohne Grund im Kampf
um das alte Recht eine wesentliche Ursache der Bauernkriegsunruhen erkannt. Es geht
zugleich – weitergehnd als im Aufstand des Armen Konrad 1514 – aber auch um ein
„göttliches Recht“, dessen Ursprung überzeitlicher Art ist und das eine dauerhafte, ge-
rechte Ordnung herstellen soll.

2. Landständische Ideen im Bauernkrieg

14Auch landständische Ideen bewegten die führenden Köpfe des Bauernkrieges. Wo der
gemeine Mann auf Landtagen vertreten war, zeigten sich die Bauern bereit, in Ver-
handlungen einzutreten. Wo derartige Traditionen nicht bestanden, wie etwa in Fran-
ken, bezeichneten sich die Bauernhaufen kurzerhand selbst als „Landschaft“. Sowohl
diese Tatsache wie auch die anfängliche Bereitschaft einiger Landesherren, auf Land-
tagen über die Forderungen der Bauern zu verhandeln, zeigen, wie tief der Gedanke
landschaftlicher Repräsentation verwurzelt war. In ihm leben möglicherweise Erinne-
rungen an Volksversammlungen alter Zeiten fort. Es ist daher zweifelhaft, ob diese
größte deutsche Revolution der Bauern und Bürger wirklich geeignet war, zu neuen
Ufern gesellschaftlicher und staatlicher Orgthinsp;anisation vorzustoßen. In ihrer
Grundtendenz zutiefst konservativ, ist diese Bewegung eher als ein tragischer Versuch
zu bewerten, dem harten Zugriff des zweckrational operierenden Obrigkeitsstaates zu
entgehen.
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I. Voraussetzungen

1. Die Ausbreitung gelehrter Juristen

1 Hatten die Universitätsgründungen von Prag 1347/48 und Wien 1365 jedenfalls
Wege aufgezeigt, wie derartige Einrichtungen auch nördlich der Alpen, fern von den
alten Bildungszentren Italiens und Frankreichs, etabliert werden konnten, so waren es
doch erst die Universitäten im Altsiedelland, deren Errichtung eine spürbare Erhö-
hung der Juristendichte in Deutschland nach sich zog. Die vom Papst für die ganze
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Christenheit privilegierten und daher so genannten Generalstudien von Heidelberg
(seit 1386), Köln (1388/89), Erfurt (1389/92), Würzburg (1402 bis 1419), Leipzig
(1409), Rostock (1419) und Löwen (1425/26) waren vor allem des juristischen Stu-
diums wegen ins Leben gerufen worden. Wer dort studiert hatte oder sogar zum bacca-
laureus, licentiatus oder doctor graduiert worden war, konnte mit einer hervorragenden
Karriere rechnen, vornehmlich als Propst oder Dekan einer Dom- oder Stiftskirche.
Denn diese frühen deutschen Juristen waren allesamt Kleriker, und ihr wichtigstes Ar-
beitsfeld – neben diplomatischen Missionen – war vorerst das Kirchenrecht. Doch
bald erkannten nicht nur Könige und führende Fürstenhöfe die Vorteile der juristi-
schen Bildung, sondern auch Ratskollegien großer Städte. In der Mitte des 15. Jahr-
hunderts setzt ein Prozess ein, den man als „Verbürgerlichung“ der Jurisprudenz
bezeichnen kann. Hinter den nun gegründeten Universitäten stehen schon ganz ein-
deutig landesfürstliche Interessen, so in Freiburg (1455/60), Greifswald (1465), Ingol-
stadt (1459/72), Tübingen (1476/77),Wittenberg (1502) oder Frankfurt/Oder (1506).
Erst recht gilt das für nachreformatorische Gründungen wie Marburg (1527) und
Königsberg (1544).

2Da die Jurisprudenz auch Bürgersöhnen chancenreiche Aufstiegsmöglichkeiten bot,
nahm die Zahl der Juristen rasch zu. Die von ihnen erlernte Methode erforderte nicht
unbedingt die Anwendung des römischen Rechts, wohl aber, dass Recht nicht nur
mündlich weitergegeben – und verändert – wird, sondern schriftlich fixiert und ver-
bindlich normiert werde. Es handelt sich daher nicht um ein zufälliges Zusammentref-
fen, dass mit der Vermehrung der Juristen auch eine Epoche intensiver gesetzgeberischer
Aktivitäten beginnt. Die Reihe der großen Gesetzgebungswerke setzt in Nürnberg ein
und damit in jener Stadt, die in Deutschland am frühesten auf qualifizierte juristische
Mitarbeiter Wert gelegt hatte. Auch an anderen Orten sind bedeutende Gesetze mit
den Namen bekannter Juristen verbunden (u. II.1). Die Rechtspraxis großer Teile der
Bevölkerung wird jedoch von der Rezeption noch lange nicht berührt und läuft wei-
terhin in den Formen genossenschaftlicher Strukturen ab:Man hat den Eindruck, dass
sich die Juristen für die [weltliche Gerichtsbarkeit vor Ort] relativ spät zu interessieren be-
ginnen. Als Kinder ihrer Zeit haben sie die hergebrachten Regularien der Gesellschaft in
den überlieferten Formen zunächst hingenommen .. . Eine ,grundstürzende Umwälzung‘
dieser Verhältnisse konnte den Juristen, die mit all ihrer intellektuellen Modernität im
Dienst der etablierten politischen Mächte ihrer Zeit standen, nicht in den Sinn kommen.
Auch diese frühen Juristen respektierten in der Regel die überkommenen Rechte, die zu-
gleich die Herrschaftsbasis derer bildeten, für die sie sich in politischen Auseinandersetzun-
gen einsetzten (D. Willoweit). Ersichtlich haben das gelehrte Recht und das ein-
heimische Rechtsherkommen über Jahrhunderte koexistiert. Die Gleichzeitigkeit des
Ungleichzeitigen nannte Dietmar Willoweit das Verhältnis von rationalem und tradi-
tionalem Rechtsdenken im ausgehendenMittelalter. DieGemengelage von traditionaler
Verfassung und gelehrtem Rechtsdenke gab aber nicht selten Anlass für gravierende Kon-
flikte. So waren den Gerichten, in denen Urteiler im traditionellen Verfahren auf der
Grundlage des Herkommens Recht sprachen, nun immer häufiger Gerichte über-
geordnet, die mit gelehrten Juristen besetzt wurden. Deren am römischen Recht
entwickelte Methode der Entscheidungsfindung und deren Argumentationsfiguren
ließen sich mit dem Rechtsdenken der adeligen, bürgerlichen oder bäuerlichen Laien-
urteiler nur selten in Übereinstimmung bringen.
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2. Vorformen der Landesgesetzgebung

3 Die einer Landesherrschaft im 13. und 14. Jahrhundert unterworfenen Menschen
wurden als Grund- oder Vogtholden, als Stadtbürger oder Vasallen nach Maßgabe ih-
rer jeweils besonderen Rechtsverhältnisse regiert (o. § 13 II.5). Für eine Normsetzung
im Sinne der Schaffung abstrakter genereller Regeln, die diese verschiedenen Perso-
nengruppen zugleich hätten erfassen können, fehlten alle gedanklichen Vorausset-
zungen. So führte die dem Rechtsdenken seit geraumer Zeit geläufige Verknüpfung
von Herrscheramt und Rechtssetzungsbefugnis (o. § 12 III.2) in der Landesherrschaft
nur hier und dort zum Erlass einzelner Stadt- und Gerichtsordnungen. Immerhin sind
in dieser bescheidenen Gesetzgebungsaktivität Vorformen der Landesgesetzgebung zu
erkennen. Zu ihnen dürfen wir auch die regionalen Landfrieden rechnen, welche zur
Egalisierung der Rechtsordnung in den erfassten Territorien beigetragen haben. Doch
bleibt der Zweck der Landfrieden begrenzt, ihre Verbindlichkeit an Einung und
Eid gebunden. Die Grundfigur des von den Landesherren im Laufe des 15. Jahr-
hunderts zunehmend in Anspruch genommenen Gesetzgebungsrechts ist das Gebot
(o. § 14 III.2 u. II). Es dient zwar zunächst nur der Erhaltung und Funktionstüchtig-
keit der überkommenen Rechts- und Statusverhältnisse und legitimiert nicht dazu, be-
stimmend in weitere Lebensbereiche der Untertanen einzugreifen. Aber das Instru-
ment, durch einseitige Befehle Regeln zu schaffen, war vorhanden, und es bedurfte
nur eines einsichtigen Begründungszusammenhanges, um die gebundene Gebotsbe-
fugnis herkömmlicher Art zu einem landeseinheitlich einsetzbaren Gesetzgebungs-
recht zu erweitern. Dieser Schritt wurde im 14. Jahrhundert noch selten, im Laufe
des 15. Jahrhunderts häufiger und um die Wende zum 16. Jahrhundert allgemein,
und zwar auf zwei verschiedenen Wegen, vollzogen.

II. Formen der Rechtssetzung im 15. und 16. Jahrhundert

1. Rechtsbesserung

4 Schon älteren Datums sind die ersten Versuche einer Rechtsbesserung durch Gesetzgebung.
Hierher gehören die Landrechte des 14. Jahrhunderts (o. § 12 III.2) und einzelne Ge-
setze im Stile der römischen und staufischen Kaisergesetzgebung, mit denen etwa ein-
zelne erbrechtliche Probleme geregelt wurden. Gesetze in diesem Sinne wollen die
Rechtsfindung in den Gerichten von aufkommender Unsicherheit und Zwiespältigkeit
befreien. Durch Rechtsbesserung soll nicht neues Recht gesetzt, sondern das Rechts-
herkommen geschützt werden. Das Recht bedarf der Normierung daher vor allem
dort, wo es der Unverstand derMenschen verwirrt hat. DasMotiv dieser Gesetzgebung
ist also rechtsbewahrend, obwohl sie in ihren Wirkungen, mit der Formulierung neuer
rechtlicher Tatbestände, zwangsläufig auch die Rechtslage verändert. Allerdings darf
der Einfluss der rechtsbessernden Gesetzgebung auf die Gerichtspraxis nicht zu hoch
veranschlagt werden. Es gab noch keine logische Auslegungstechnik, mit welcher eine
Norm außerhalb ihres evident unmittelbaren Anwendungsbereiches auf die Rechtspre-
chung eines Gerichts hätte einwirken können. Es sind auch Fälle bekannt, in denen
sich das vom Landesherrn gesetzte Recht nicht gegen das alte Schöffenrecht durchset-
zen konnte. Der traditionelle Raum des Rechts, konzentriert um Eigen und Erbe, wi-
derstand der fortschreitenden Transformation der territorialstaatlichen Rechtsordnung
in ein gesetzlich fixiertes Normengefüge am längsten. Dies auch noch in der Neuzeit,
weil die Stoffmasse des römischen Rechts niemand zu ersetzen gedachte.
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5Doch kommen seit dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts Reformacionen von Stadt-
und Landrechten vor, die im Sinne eines „re-formare“ zwar auf eine Wiederherstellung
des Rechts gerichtet sind, tatsächlich aber allmählich eine umfassende Kompetenz der
Obrigkeit für das materielle Recht begründen. Die Reihe dieser Gesetze beginnt in be-
deutenden Reichsstädten, 1479 mit der noch vom einheimischen Recht geprägten
Nürnberger Reformation, der 1498 die schon römisches Recht rezipierende Wormser
Reformation und 1509 eine Frankfurter Reformation folgen. 1520 vollendet Ulrich
Zasius, an der Schwelle zur Neuzeit der erste international bedeutende deutsche Jurist,
ein neues, herausragendes Stadtrecht für Freiburg (Brsg.). Etwa gleichzeitig setzt eine
Reihe bedeutender Landrechte ein. 1518 wird eine Bayerische Landrechtsreformation
erlassen, 1527 für die Mark Brandenburg die das Erbrecht regelnde Constitutio Joachi-
mica, 1555 nach Feststellung der Landesgewohnheiten ein Württembergisches Land-
recht, 1571 sogar ein Landrecht für die Grafschaft Solms, 1582 das Landrecht für die
Kurpfalz, 1572 die Kursächsischen Konstitutionen. Mit diesen entschied der Gesetz-
geber „zweifelhaftige Fell“ aus der gerichtlichen Praxis, ein Verfahren, das die sächsi-
schen Landesherren auch noch später beibehielten.

2. Landes- und Polizeiordnungen

6Als folgenschwerer erwies sich die politische Instrumentalisierung der Gebotsgewalt im
Gesetz als Verhaltensnorm. Verhaltenslenkende Regeln, die den Konflikt und damit die
Rechtsanwendung im Gericht zunächst überhaupt nicht im Blick haben, wurden ur-
sprünglich den Amtleuten mündlich übermittelt, damit sie die Herrschaftsunterwor-
fenen – in der Regel Analphabeten – entsprechend instruieren. Schriftliche Anweisun-
gen dieser Art gewinnen zum Teil schon im 14. Jahrhundert das Aussehen von
„Gesetzen“. Aber erst im Laufe des 15. Jahrhunderts erwächst aus der mündlichen Ge-
botspraxis ein eigentümlicher Gesetzestypus, der sich selbst durch den Begriff „Ord-
nung“ oder verwandte Vokabeln wie „ordinare“ oder „Ordonancien“ definiert. In diesen
heute allgemein so genannten Landes- und Polizeiordnungenmanifestiert sich ein neues
fürstliches Selbstbewusstsein. So setzt in Kleve – vielleicht nach burgundischem Vor-
bild – eine lebhafte Gesetzgebung ein, nachdem diese Grafschaft 1417/18 zum Her-
zogtum erhoben worden war. Ein wettinischer Fürst erlässt 1446 die erste umfassende
Landesordnung, nachdem ihm eine Landesteilung Thüringen als Herrschaftsbereich
zugewiesen hatte. Der ErhebungWürttembergs zumHerzogtum 1495 folgt der Erlass
einer Landesordnung auf dem Fuße. Das ordnende, verhaltenssteuernde Gesetz avan-
ciert zum Attribut des Fürsten – ein Vorgang, der wohl nur mit der zunehmenden
Kenntnis des römischen Rechts, das dem princeps Gesetzgebungsgewalt zuspricht, er-
klärt werden kann. Im Laufe des 16. Jahrhunderts jedoch erweckt das Polizeiwesen
auch das lebhafte Interesse der Landstände. Nicht selten sind es nun sie, die auf den
Erlaß derartiger Ordnungen drängen.

7Inhaltlich umfassen die Landes- und Polizeiordnungen heterogene Materien, die aber
wohl aus ähnlichen Motiven einer Regelung unterworfen wurden. Es galt, Störungen
zu beheben, Missbräuchen zu begegnen, die Verletzung von Christenpflichten und
moralischen Geboten zu verhindern. Vorschriften über das Gerichtswesen und das
Wirtschaftsleben, über Gottesdienstbesuch und Klosterreformation, über das Schank-
wesen, verbotene Feiertagsarbeit und Glücksspiele füllen diese Gesetze. Eine spezifisch
konfessionelle Prägung lässt sich, abgesehen vom Eherecht, kaum erkennen. Ange-
strebt werden konfessionsübergreifend die gute Ordnung und das allgemeine Wohl.
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Zusammenfassend sprach man in Fortschreibung der „Politik“ (politeia) des Aristoteles
(o. § 13 IV) von der Notwendigkeit einer „guten Policey“. Das im 16. Jahrhundert
rasch Verbreitung findende Wort lässt den Übergang zu einem zweckrationalen Herr-
schaftsverständnis erkennen. Eine ähnliche Tendenz wohnt dem Begriff des „gemeinen
Nutzens“ (bonum commune) inne, der im 16. Jahrhundert gleichfalls der Obrigkeit
schlechthin zugeordnet wird. Mit der Aufstellung von Verhaltensnormen für die Un-
tertanen erwirbt die Obrigkeit im Laufe des 15. Jahrhunderts so etwas wie eine mora-
lische Autorität. Denn sie erhob den Anspruch, neben den allgemeinen göttlichen Ge-
boten für konkrete Lebenssituationen sagen zu dürfen, was der Untertan tun darf und
was nicht. Diese Steigerung politischer Macht führt allerdings nicht geradewegs zum
Absolutismus (u. § 23) und ist schon gar nicht zu verwechseln mit Willkürherrschaft
und Despotie. Denn der Rahmen der obrigkeitlichen Ordnungsbefugnis ist durch das
Bestreben, das differenzierte soziale Gefüge der Standesordnung zu erhalten, eng um-
grenzt. In einer Welt, welche jedemMitglied der Gesellschaft von Geburt an einen fes-
ten Platz zuwies, war es weniger schwierig als heute zu bestimmen, was unter „guter
Politik“ zu verstehen ist.

8 Noch etwas anderes ist zu bedenken. Die allgemeine Verbreitung der Landes- und
Polizeiordnungen fällt in jene Zeit, welcher unter erheblichen Anstrengungen die
Durchsetzung eines dauerhaften Landfriedens gelang (o. § 15 II.2). Er wurde im 16. Jahr-
hundert in Einzelfällen allerdings noch oft genug verletzt. Dem mit Geboten vorzu-
beugen, liegt nahe. Zwischen der ordnenden Gesetzgebungstätigkeit des Obrigkeits-
staates und der Politik der Landfriedenssicherung scheint ein engerer Zusammenhang
zu bestehen, als dies bisher bewusst geworden ist. Ausdrücklich thematisiert ist diese
Frage in der bayerischen Landesordnung von 1553. Aber auch dort, wo nur Fluchen
und Scheltworte verboten werden, liegt wohl der den Zeitgenossen selbstverständliche
Gedanke zugrunde, damit auch die Ursachen der Friedensstörungen zu bekämpfen.

III. Sozialethisch motivierte Kompetenzerweiterungen

1. Das vor- und nachreformatorische Kirchenregiment

9 Es mag erstaunen, wenn das vor- und nachreformatorische Kirchenregiment hier als
Baustein des Gesetzgebungsstaates erscheint. Indessen hat der durch die Kirchenherr-
schaft deutscher Landesherren gegebene Machtgewinn am Ende vor allem zur Kon-
sequenz, dass der weltliche Gesetzgeber nun dort tätig werden durfte, wo das verhal-
tenssteuernde Gebot – von einer höchsten moralischen Autorität getragen – seit jeher
zu Hause war. Schon im 14. Jahrhundert ist ein engagiertes Interesse deutscher Fürsten
an kirchlichen Angelegenheiten, am Vermögen sowohl wie am geistlichen Leben, nicht
mehr zu übersehen. Im 15. Jahrhundert schreitet diese Entwicklung weiter fort, weil
das Papsttum nach dem Konstanzer Konzil unter der Bedrohung des Konziliarismus
seine frühere maximalistische Politik in dem besonders sensiblen Bereich der Ämterbe-
setzung aufgeben muss. Erstmals kam es jetzt darüber zu Vereinbarungen zwischen
weltlichen Herrschern und dem Papsttum. Das 1448 von Kaiser Friedrich III. „pro
ipsa natione Alamanica“ abgeschlossene „Wiener Konkordat“ gewährleistete trotz zahl-
reicher – wenig praktisch werdender – Eingriffsmöglichkeiten des Papstes die Wahl
der Bischöfe durch die Domkapitel und teilte die Ernennung der Dom- und Stifther-
ren zwischen dem Kirchenoberhaupt und den weltlichen Herren oder sonstigen Be-
rechtigten auf: diese nahmen das Recht in den nach der Zählung im Jahreslauf „ge-
raden“ Monaten, der Papst in den „ungeraden“ wahr. Die kirchlichen Institutionen
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werden weitgehend in das politische System der Territorialstaaten integriert. Der Lan-
desherr setzt aufgrund von Patronatsrechten und Privilegien Pfarrer und oft auch Ka-
noniker ein, besteuert den Klerus, beaufsichtigt und reformiert Klöster. Weltliche Ge-
richte verfolgen Friedbruchdelikte von Klerikern und ziehen Zehnt- und Ehesachen
an sich. Bereits im Verlauf des 15. Jahrhunderts haben eine Reihe von Fürsten Kon-
troll- und Mitwirkungsrechte über kirchliche Institutionen erhalten, etwa das Recht
auf Ernennungen für Kanonikate oder Bistümer, die Kontrolle der kirchlichen Hierar-
chie durch den recursus ab abusu und die Appellation gegen kirchliche Entscheidungen
an die weltlichen Gerichte. Die Vogteirechte in fürstlichen Händen dienen nicht nur
dem Schutz der kirchlichen Einrichtungen, sondern gelten zugleich auch als Rechtsti-
tel für Eingriffe in das Kirchengut. Diese aktive Kirchenpolitik aller bedeutenden welt-
lichen Fürsten ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass jedenfalls im Rechtsleben
des Alltags eine Trennung von weltlichen und geistlichen Sachen nicht durchführbar war.
So erregte nicht nur der kirchliche Besitz das Interesse der Fürstenhöfe, sondern auch
der Verfall der kirchlichen Disziplin und die „Unmoral“ der Untertanen, welche sich
in handfesten sozialen Spannungen äußerte. Daher greifen schon im 15. Jahrhundert
weltliche Herren ordnend in Kultus und Seelsorge ein. Auch und vor allem in den
Reichsstädten hat der Rat vielfach bereits vor der Reformation Einfluss auf die Beset-
zung der Stadtpfarrkirchen gewonnen und das kirchliche Vermögen in der Stadt unter
die Kontrolle städtischer Amtsträger gebracht. Frömmigkeit und Sittlichkeit der Un-
tertanen fallen wie selbstverständlich unter die Kompetenz des Obrigkeitsstaates, wäh-
rend die Bischöfe erstaunlich passiv bleiben und an theologischen Fragen häufig kein
Interesse zeigen.

10Als der Speyerer Reichsabschied von 1526 die Religionsfrage in die Verantwortung der
Landesherren stellte (o. § 15 III.2), segnete er nur ab, was bis dahin ohnehin in gro-
ßem Umfang praktiziert worden war. Der Religionsstreit vertiefte freilich diese Zu-
ständigkeit. Die Einheit von Religion und politischer Ordnung gewann zunächst in
den lutherischen Territorien eine neue Qualität, weil sich dort der Landesherr nun
auch zum Hüter der Glaubenswahrheit berufen fühlte – übrigens durchaus imWider-
spruch zu den Vorstellungen Luthers. Den katholischen Herrschern war die In-
anspruchnahme einer solchen Kompetenz zwar verwehrt. Aber die unlösbare Verbin-
dung von Religion und Politik, die Verbindlichkeit des christlichen Glaubens für jede
gesellschaftliche Sinngebung – diese Maximen galten für jeden Territorialherrn im
Reich.

2. Die reformatorischen Kirchenordnungen

11Das Kirchenregiment (o. 1) und die zunehmende Gesetzgebungstätigkeit (o. II) der
Landesherren ergänzten einander in überzeugender Weise. Aus der Verantwortung
für das Kirchenwesen und einem Gesetzgebungsrecht, das den Untertanen primär
Verhaltensregeln auferlegte, gingen seit den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts die
reformatorischen Kirchenordnungen hervor. Sie treffen Bestimmungen über Gottes-
dienst und Sakramente, kirchliche Ämter und Visitation, beschränken sich jedoch
nicht auf den innerkirchlichen Raum. Am handgreiflichsten ist die Einheit von Kirche
und Welt an den Vorschriften über den Besuch von Predigt und Gottesdienst abzule-
sen, der zu den Untertanenpflichten gehört. Daher ist es nur folgerichtig, wenn die
Kirchenordnungen unsittlichem Lebenswandel zu begegnen versuchen und Laster
wie Völlerei und Zecherei, Spiel und Müßiggang, Hurerei und Ehebruch, Gottesläste-
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rung und Ungehorsam der Kinder geißeln. Zwar stehen diese Fragen nicht im Mittel-
punkt der rasch um sich greifenden Kirchengesetzgebung. Aber sie dokumentieren,
dass Kirchenzucht und gute Polizei (o. II.2) nahtlos ineinander übergehen. Daneben
gibt es weitere gesellschaftliche Aufgabenbereiche von erheblicher Bedeutung, in de-
nen sich weltliche und kirchliche Interessen verzahnen, wie insbesondere im Schul-,
Armen- und Spitalwesen, das gleichfalls in den Kirchenordnungen neu geregelt wird.
Die katholischen Obrigkeiten haben später mit ähnlichen gesetzgeberischen Maßnah-
men eine zumindest vergleichbare weltlich-kirchliche Geschlossenheit ihrer Herr-
schaftsbereiche herzustellen versucht (u. § 20). Im frühneuzeitlichen Territorialstaat
setzt sich also die alte, ehemals das ganze Reich umfassende Glaubenseinheit fort.
Wenn nicht alles täuscht, hat erst dieser Sachverhalt den Staat wirklich legitimiert und
seine Stärke gegenüber den fortlebenden feudalen und genossenschaftlichen Traditio-
nen begründet.

3. Kapitel. Reich und Territorien im Zeichen des Konfessionalismus
(1555–1648)
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